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Fragen aus der Praxis  

Antwort

Das P�ichtenprogramm für die Erfüllung der we-
sentlichen Informationsp�ichten folgt aus Art. 12-14 
DSGVO. Dabei richtet sich der Umfang der notwen-
digen Informationen nach der Art der Datenerhe-

bung. Werden personenbezogenen Daten direkt beim Be-
tro�enen erhoben, gilt Art. 13 DSGVO. Wie auch im Falle 
einer indirekten Erhebung nach Art. 14 DSGVO (z. B. Be-
reitstellen von Adressbüchern durch Nutzer in Apps oder 
Verö�entlichung von Bewertungen auf Online-Plattfor-
men) wird zudem zwischen P�ichtangaben und zusätzli-
chen Informationen di�erenziert, die notwendig sind, um 
eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. 
Was den Umfang der Informationsp�ichten anbelangt, 
kann man auf diverse Stellungnahmen, Kurzpapiere und 
Muster von Datenschutzbehörden zurückgreifen, idealer-
weise von der zuständigen Behörde am Sitz des Verant-
wortlichen.

Nach Art. 12 DSGVO sind Verantwortliche verp�ichtet, ge-
eignete Maßnahmen zu tre�en, um den von der Datenver-
arbeitung Betro�enen Informationen zu übermitteln. Die-
se sollen in präziser, transparenter, verständlicher und 
leicht zugänglicher Form erfolgen; die Sprache soll klar 
und einfach sein. Dabei herrscht grundsätzlich Formfrei-
heit, jedoch gilt für eine mündliche Informationsübermitt-
lung der strengere Maßstab des Art 12 Abs. 1 S. 3 DSGVO 
„Falls von der betro�enen Person verlangt […]“. Relevant 
wird dies bei Telefonbestellungen. Der vorgegebene Zeit-
punkt der Informationsp�icht ist die Datenerhebung, wes-
halb die Informationen dem Betro�enen praktisch vor Ver-
arbeitung zur Verfügung gestellt werden müssen.

Insbesondere in der analogen Welt stehen Verantwortliche 
vor der Herausforderung, Kunden, Gäste und andere Be-
tro�ene rechtzeitig und hinreichend zu informieren. Ganz 
gleich, ob Kunden bei der EC-Kartenzahlung oder bei der 
Verwendung elektronischer Kundenkarten im Einzelhan-
del, der Besuch in Arztpraxen, die Buchung von Reise-
dienstleistungen, der Besuch im Hotel oder Restaurant 
oder die Videoüberwachung, überall dort, wo personenbe-

zogene Daten erhoben werden, gilt eine uneingeschränkte 
Informationsp�icht nach Art. 13 DSGVO. Eine Erheblich-
keitsschwelle existiert insoweit nicht. Als Vorbild geht et-
wa die Stadt München voran; sie stellt auf ihrer Website 
über 100 unterschiedliche Datenschutzinformationen für 
die unterschiedlichen Verarbeitungen in den verschiede-
nen Ämtern zur Verfügung. 

Für reichlich Aufmerksamkeit haben im letzten Jahr die 
Modalitäten für die Bereitstellung von Datenschutzinfor-
mationen bei Bildaufnahmen von Menschenmengen auf 
Großveranstaltungen gesorgt. Die Erfüllung der Informati-
onsp�ichten scheint ohne Einbeziehung der Veranstalter 
schlichtweg nicht möglich zu sein. Nicht zuletzt deshalb 
haben sich Aufsichtsbehörden vielfach geäußert und ver-
sucht, über die Anwendung von Art. 14 Abs. 5 DSGVO (Un-
möglichkeit der Informationserteilung) Ausnahmen für 
Fotografen zu konstruieren. Werden indes Fotografen im 
Auftrag des Veranstalters tätig, müssen z. B. an Einlässen 
Informationen nach Art. 12 �. DSGVO zur Verfügung ge-
stellt werden. Gleiches gilt bei der Verö�entlichung von 
gewöhnlichen Bildaufnahmen jenseits des privaten und 
familiären Lebensbereiches.

Häu�g beobachtet man, dass in Apps Datenschutzerklä-
rungen von Websites wortgenau übernommen werden. 
Jedoch unterscheidet sich eine Datenschutzerklärung für 
eine Website von einer Datenschutzerklärung für eine App 
auf mobilen Endgeräten. Das liegt daran, dass die Daten-
verarbeitungsprozesse je nach App-Betriebssystemen zum 
Teil anders gelagert sind. Außedem wird z. B. während des 
App-Trackings (z. B. Google Analytics) anstelle von Cook-
ies auf „mobile identi�er“ (IDFA/GAID) zurückgegri�en. 
Auch ergeben sich Unterschiede bei der Ausübung des Wi-
derspruchsrechts mittels „automatisierter Verfahren“, wie 
es Art. 21 Abs. 5 DSGVO fordert.

Immer wieder wird die Frage nach der Zulässigkeit eines 
Medienbruchs aufgeworfen, sprich, ob man im analogen 
Bereich nicht Bezug auf die Online-Datenschutzerklärung 
eines Unternehmens nehmen kann. Wenngleich Aufsichts-
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Mammutaufgabe: Erfüllung der Informationsp�ichten
Frage

Die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Informationsp�ichten ist alles andere als trivial. Dies zeigt eindrucksvoll der Prüf-
bericht des BayLDA im Rahmen des Safer Internet Day vom 05.02.2019, wonach 75 % der insgesamt 40 geprüften Websites 
keine ausreichenden Informationen zu eingesetzten Tracking-Diensten bereitgestellt haben. Umsetzungsde�zite in der Pra-
xis sind jedoch auch an anderer Stelle zu beobachten. Wie verhält es sich eigentlich mit der Zurverfügungstellung von Infor-
mationen über Verarbeitungen in der analogen Welt? Reicht es aus, wenn man lediglich eine Datenschutzerklärung auf der 
Website bereithält und sollte man sich nicht sicherheitshalber den Erhalt von Datenschutzinformationen bestätigen lassen?
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 Fragen aus der Praxis

behörden sich dafür aussprechen, werden in der Fachlite-
ratur Medienbrüche z. T. für unzulässig angesehen; das 
letzte Wort ist also insoweit noch nicht gesprochen.

Und zu guter Letzt, keinesfalls ist es empfehlenswert, sich 
den Erhalt von Datenschutzbestimmungen vom Betro�e-
nen bestätigen zu lassen – so wie es häu�g auf Websites 
und in Apps geschieht. Eine solche Handhabung macht die 
Datenschutzerklärung wie die AGB zum Vertragsbestand-
teil, wenn sie aus dem maßgeblichen Empfängerhorizont 
nicht als unverbindliche Hinweise, sondern als bindender 
Vertragsbestandteil verstanden wird. Insbesondere vom 
gemeinsamen „Abhaken“ der AGB und Datenschutzerklä-
rung ist dringend abzuraten, da eine solche Handhabung 
die Datenschutzerklärung wie AGB zum Vertragsbestand-
teil macht, wenn sie aus dem maßgeblichen Empfängerho-
rizont nicht als unverbindliche Hinweise, sondern als bin-
dender Vertragsbestandteil verstanden werden. Dann un-
terfällt nach Ansicht des Kammergerichts die Daten-
schutz erklärung einer AGB-Kontrolle nach § 307 �. BGB 
(23 U 196/13).
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